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Gemeinde Iffezheim - Beschlussvorlage 

 

TOP:         

Vorlage Nr.:   1607/2022 

Aktenzeichen: 460.70 

Fachbereich:  Hauptamt 

Vorlage vom:  21.07.2022 

 

Beratungsfolge Termin  

Gemeinderat 12.09.2022  

 

 

Gegenstand der Vorlage 

Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen – Fortführung der 

Kindertagespflegestätte „Karussell„ 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt der im Entwurf beigefügten Rahmenvereinbarung für den 

weiteren Betrieb der Tagespflegestätte „Karussell“ ab dem 01.01.2023 zu. 

 

 

 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung vom 22.01.2018 die Einrichtung 

einer Tagespflege in anderen geeigneten Räumen befürwortet. Hierzu wurde die Verwaltung 

beauftragt, für die vom Katholischen Kirchenfond Iffezheim angemietete Wohnung im 

1. Obergeschoss der Hauptstraße 48 eine Nutzungsänderung zu beantragen und einen 

entsprechenden Untermietvertrag sowie eine Rahmenvereinbarung für den Betrieb einer 

Tagespflegestätte mit der künftigen Betreiberin der Tagespflege abzuschließen. Auf die 

Vorlage 789/2018 wird Bezug genommen. 

 

Am 24. Juni 2018 wurde der Betrieb der Kindertagespflegestätte „Karussell“ erstmalig 

aufgenommen und erfreut sich seither großer Beliebtheit bei den Iffezheimer Kindern und 

deren Personensorgeberechtigten. Aktuell sind in der Einrichtung zwei Tagesmütter tätig und 
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es können insgesamt bis zu 12 Kinder zur Betreuung angenommen werden, wovon jeweils 

maximal 9 Kinder zeitgleich zur Betreuung vor Ort sein dürfen. Im zurückliegenden 

Kindergartenjahr 2021/2022 war die Einrichtung regelmäßig voll belegt. 

 

Die im Jahr 2018 getroffene Vereinbarung zwischen der Gemeinde Iffezheim und der 

Betreiberin wurde nach Verlängerung im Jahr 2019 bis zum 31.12.2022 abgeschlossen, da 

die Verwaltung abwarten wollte, ob sich das zusätzliche Betreuungsangebot im Ort etabliert 

bzw. auch weiterhin Bedarf an dem Betreuungsangebot der Kindertagespflegeeinrichtung 

„Karussell“ besteht. Auf die Vorlage 1131/2019 wird Bezug genommen. 

 

Die Verwaltung konnte zwischenzeitlich feststellen, dass nach wie vor Bedarf an den Plätzen 

der Kindertagespflegestätte „Karussell“ besteht und hat daher mit der Betreiberin der 

Einrichtung das Gespräch bezüglich der Fortführung der Einrichtung gesucht. Die Betreiberin 

hat im Rahmen dieses Gesprächs erklärt, dass sie bereit wäre, die Einrichtung auch über 

den 31.12.2022 hinaus zu betreiben. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die gute 

Zusammenarbeit mit der Betreiberin weitergeführt werden sollte, um den 

Personensorgeberechtigten der Iffezheimer Kinder unter 3 Jahren auch in den kommenden 

Jahren eine Alternative zur Krippenbetreuung zu bieten. 

 

Die beigefügte Neufassung der Rahmenvereinbarung für den Betrieb der Tagespflegestätte 

„Karussell“ ab dem 01.01.2023 wurde von der Verwaltung ausgearbeitet und mit der 

Betreiberin abgestimmt. 

 

In der Neufassung der Vereinbarung ergeben sich im Vergleich zur bisherigen Vereinbarung 

folgende nennenswerte Veränderungen: 

 

Ziffer 4; Betreuungszeiten 

Entsprechend der Mitteilung der Betreiberin der Kindertagespflegeeinrichtung werden 

Betreuungszeiten von Montag – Freitag, jeweils von 7:30 – 17:00 Uhr angeboten (bisher 

7:00 – 16:30 Uhr). 

 

Ziffer 8; Laufzeit 

Um eine entsprechende Planungssicherheit für die Gemeinde Iffezheim und die Betreiberin 

zu erlangen, schlägt die Verwaltung eine Laufzeit von zunächst 2 Jahren bis Ende 2024 vor. 

Darüber hinaus schlägt die Verwaltung vor, dass eine zusätzliche Regelung vereinbart wird, 

dass sich die Vereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, sofern nicht bis 

zum 31.08. des laufenden Jahres gekündigt wird, jedoch für maximal weitere zwei Jahre. Die 
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Vereinbarung endet somit spätestens zum 31.12.2026. Zur Kündigung sind beide 

Vertragsparteien ohne besonderen Grund berechtigt. 

 

Darüber hinaus hat die Verwaltung den Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Iffezheim-Ried 

hinsichtlich der weiteren Zurverfügungstellung der Wohnung angefragt. Der Antrag der 

Gemeinde Iffezheim, die Wohnung definitiv mindestens bis Ende 2024 nutzen zu dürfen, 

wurde formell in der Sitzung des Stiftungsrats am 07.07.2022 behandelt. Der Stiftungsrat hat 

dem Antrag der Verwaltung zugestimmt. Von Seiten des Stiftungsrates ist nicht beabsichtigt, 

das bestehende Mietverhältnis in den nächsten 2 Jahren zu kündigen. Die Kirchengemeinde 

ist darüber hinaus an der Aufrechterhaltung des guten Mietverhältnisses interessiert. 

 

Des Weiteren hat die Verwaltung den Katholischen Kirchenfond Iffezheim, als Eigentümer 

des Gebäudes, darum gebeten, einen Antrag auf Verlängerung der baurechtlichen 

Genehmigung bei der Stadt Rastatt zur Weiterführung der Nutzung als 

Kindertagespflegeeinrichtung zu stellen. Der Katholische Kirchenfond hat den erforderlichen 

Antrag am 21. Juli 2022 bei der Stadt Rastatt gestellt. Eine Rückmeldung der 

Baurechtsbehörde ist zwar bisher noch nicht eingegangen, jedoch spricht aus 

bauordnungsrechtlicher Sicht nichts gegen eine Genehmigung des Antrags. 

 

Zusammenfassend liegen nach Ansicht der Verwaltung somit alle Voraussetzungen vor, um 

auf Basis der beigefügten Vereinbarung den weiteren Betrieb der Kindertagespflegestätte 

„Karussell“ im 1. Obergeschoss der Hauptstraße 48 zu sichern und mit der Betreiberin eine 

mehrjährige Kooperation einzugehen. 

 

  

 

Finanzierung: 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 

Haushalt: 

Die entsprechenden Mittel werden für den Haushaltsplan 2023 angemeldet und in die mittelfristige 

Finanzplanung mit aufgenommen. 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

Entwurf der Rahmenvereinbarung für den Betrieb der Tagespflegestätte „Karussell“ 
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